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Gemeinsame Kommission Statistik
des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaft der Freien Universität Berlin,

der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät II
und der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der

Humboldt-Universität zu Berlin

Prüfungsordnung
für die Studiengänge Statistik mit Abschluss als Bachelor of Science

(Bachelor-Studiengang), mit Abschluss als Master of Science (Master-Studiengang)
an der Freien Universität Berlin und der Humboldt-Universität zu Berlin

Auf Grund von §§ 31, 74 und 90 des Berliner Hoch-
schulgesetzes (BerlHG) in der Fassung vom 17. No-
vember 1999 (BVBl. 629), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 31. Mai 2000 (GVBl. 342), hat die Gemein-
same Kommission Statistik des Fachbereiches Wirt-
schaftswissenschaft der Freien Universität Berlin, der
Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät II
und der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der
Humboldt-Universität zu Berlin am 27. Juni 2000
nachfolgende Prüfungsordnung für den Studiengang
Statistik erlassen.1

Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeiner Teil

§  1 Geltungsbereich
§  2 Zweck der Prüfung, Studienabschnitte
§  3 Abschlussgrade
§  4 Prüfungen und Studiendauer
§  5 Prüfungsausschuss
§  6 Prüfer und Prüferinnen, Beisitzer und Beisitze-

rinnen
§  7 Beurteilung von Prüfungsleistungen
§  8 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungs-

verstoß
§  9 Mängel im Prüfungsverfahren

II. Bachelor- oder Master-Prüfung

§ 10 Zulassung zur Bachelor- oder Master-Prüfung
§ 11 Umfang und Art der Bachelor- oder Master-

Prüfung
§ 12 Durchführung des studienbegleitenden Teils

der Bachelor- oder Masterprüfung
 § 13 Abschlussarbeit
§ 14 Annahme, Bewertung und Wiederholung der

Abschlussarbeit
§ 15 Abschluss des Studiums

                                                          
1 Diese Prüfungsordnung wurde am 13. Juli 2001 von der Senats-
verwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur befristet bis
zum Ende des Sommersemesters 2004 bestätigt.

§ 16 Zeugnis
§ 17 Abschlussurkunde

III. Schlussbestimmungen

§ 18 Ungültigkeit der Bachelor- oder Masterprü-
fung, Aberkennung des Abschlussgrades

§ 19 Einsicht in die Prüfungsakten
§ 20 Inkrafttreten

I. Allgemeiner Teil

§ 1 Geltungsbereich

(1) Diese Ordnung regelt Anforderungen und Verfah-
ren der Prüfungen in den Studiengängen Statistik mit
Abschluss als Bachelor of Science (Bachelor-Studien-
gang) und Statistik mit dem Abschluss als Master of
Science (Master-Studiengang) an der Freien Univer-
sität Berlin und der Humboldt-Universität zu Berlin.

(2) Für das Prüfungsverfahren gelten die Vorschriften
dieser Ordnung, soweit nicht an den beteiligten Hoch-
schulen abweichende Regelungen bestehen oder ge-
troffen werden.

§ 2 Zweck der Prüfung, Studienabschnitte

(1) Die Bachelor-Prüfung bildet einen ersten berufs-
qualifizierenden Abschluss des Studiums. Durch die
Bachelor-Prüfung soll festgestellt werden, ob der
Prüfling die für den Eintritt in die Berufspraxis not-
wendigen gründlichen Fachkenntnisse erworben hat,
die wesentlichen Zusammenhänge überblickt und die
Fähigkeit besitzt, wissenschaftliche Methoden und Er-
kenntnisse anzuwenden.
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(2) Die Master-Prüfung bildet einen weiteren berufs-
qualifizierenden Abschluss des Studiums. Durch die
Masterprüfung soll festgestellt werden, ob der Prüf-
ling vertiefte Fachkenntnisse erworben hat und die
Fähigkeit besitzt, statistische Methoden anwendungs-
bezogen zu modifizieren und weiterzuentwickeln.

(3) Das Bachelor-Studium der Statistik wird nur im
Hauptstudium angeboten.

(4) Im Rahmen der Bachelor- bzw. Master-Prüfung
sind studienbegleitende Fachprüfungen abzulegen und
eine Abschlussarbeit zu schreiben. Für die einzelnen
Prüfungsleistungen werden Bonuspunkte vergeben.
Für den Abschluss der Bachelor-Prüfung (§ 15 Abs. 1)
ist eine Mindestanzahl von 120 Bonuspunkten, für den
Abschluss der Master-Prüfung (§ 15 Abs. 3) eine
Mindestanzahl von 60 Bonuspunkten erforderlich. Die
Wertigkeit der Bonuspunkte entspricht dem European
Credit Transfer System (ECTS).

§ 3 Abschlussgrade

Nach Bestehen der Bachelor- oder Master-Prüfung
verleiht die Gemeinsame Kommission Statistik der
Freien Universität Berlin und der Humboldt-Universi-
tät zu Berlin den akademischen Grad

a) „Bachelor of Science“ als Abschluss des Bache-
lor-Studienganges.

b) „Master of Science “ als Abschluss des Master-
Studienganges.

§ 4 Prüfungen und Studiendauer

(1) Im Hauptstudium des Bachelor-Studienganges be-
trägt die Regelstudienzeit vier Semester.

(2) Im Master-Studiengang beträgt die Regelstudien-
zeit zwei Semester.

(3) In der Studienordnung sind die Studieninhalte so
auszuwählen und aufzuteilen, dass das Studium in der
Regelstudienzeit abgeschlossen werden kann. Dabei
ist zu gewährleisten, dass die Studierenden im Rah-
men dieser Prüfungsordnung nach eigener Wahl
Schwerpunkte setzen können.

(4) Die studienbegleitenden Fachprüfungen zu Lehr-
veranstaltungen bestehen in der Regel in Klausurar-
beiten. In den Klausurarbeiten soll der Prüfling nach-
weisen, dass er in begrenzter Zeit und mit begrenzten
Hilfsmitteln ein Problem aus dem Stoffgebiet der
Lehrveranstaltung mit den in diesem Gebiet geläufi-
gen Methoden erkennen und Wege zu seiner Lösung
finden kann. Die Dauer der Klausurarbeiten beträgt
pro Bonuspunkt der zugehörigen Lehrveranstaltung
mindestens 15 Minuten. Die Höchstdauer der Klau-
surarbeiten beträgt drei Zeitstunden. Die Bewertung

der schriftlichen Prüfungsleistungen ist den Studie-
renden nach spätestens sechs Wochen mitzuteilen.

(5) In Ausnahmefällen kann der Prüfungsausschuss im
Einvernehmen mit dem Prüfer oder der Prüferin an-
stelle einer Klausurarbeit eine mündliche Prüfung an-
setzen, die sich auf das Stoffgebiet der Lehrveranstal-
tung erstreckt. Mündliche Prüfungen werden vor zwei
Prüfungsberechtigten oder einem/ einer Prüfungsbe-
rechtigten in Gegenwart eines oder einer sachkundi-
gen Beisitzenden als Einzelprüfungen oder Gruppen-
prüfungen abgelegt. Hierbei wird jeder Prüfling
grundsätzlich nur von einem oder einer Prüfungsbe-
rechtigten geprüft. Vor der Festsetzung der Note ge-
mäß § 7 Abs. 1 ist der oder die andere Prüfungsbe-
rechtigte zu hören. Mündliche Prüfungen dauern je
Prüfling und je Lehrveranstaltung etwa 30 Minuten.
Die wesentlichen Gegenstände und die dazu gehörigen
Bewertungen einer mündlichen Prüfung sind in einem
Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis der Prüfung ist
dem Prüfling im Anschluss an die Prüfung bekannt zu
geben. Die mündliche Prüfung findet hochschulöf-
fentlich statt, es sei denn, ein Prüfling widerspricht.
Die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnis-
ses ist nicht öffentlich.

(6) Prüfungsleistungen im Rahmen von Seminaren
werden durch die Abgabe einer schriftlichen Hausar-
beit und des mündlichen Seminarvortrages – nach re-
gelmäßiger, aktiver Teilnahme an den Seminarsitzun-
gen – erbracht. Die Teilnahme gilt als regelmäßig,
wenn nicht mehr als 15 % der Seminartermine ver-
säumt wurden.

§ 5 Prüfungsausschuss

(1) Die Gemeinsame Kommission Statistik der Freien
Universität Berlin und der Humboldt-Universität zu
Berlin setzt für die Dauer von jeweils zwei Jahren ei-
nen Prüfungsausschuss ein, der aus folgenden Mit-
gliedern besteht: drei Professoren oder Professorinnen,
ein akademischer  Mitarbeiter oder eine akademische
Mitarbeiterin, ein Studierender oder eine Studierende
des Studienganges. Die Gemeinsame Kommission be-
stellt einen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende und
einen stellvertretenden Vorsitzenden oder eine stell-
vertretende Vorsitzende; beide müssen Professoren o-
der Professorinnen sein. Für jedes Mitglied ist ein
Stellvertreter oder eine Stellvertretende zu bestellen.
Wiederbestellung ist zulässig.

(2) Die Gruppe der Professoren/ Professorinnen, der
akademischen Mitarbeiter/ Mitarbeiterinnen und der
Studierenden in den am Studiengang beteiligten Fa-
kultäten bzw. Fachbereichen haben jeweils das Vor-
schlagsrecht für ihre Vertreter im Prüfungsausschuss.

(3) Der Prüfungsausschuss ist insbesondere zuständig
für die Zulassung zur Prüfung, die Festlegung der Prü-
fungstermine, die Bestellung der Prüfer oder Prüferin-
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nen, die Anrechnung von Studienzeiten sowie Aner-
kennung von Studien- und Prüfungsleistungen und die
Einsetzung der Professoren oder Professorinnen für
die Studienfachberatung. Der Prüfungsausschuss ach-
tet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsord-
nung eingehalten werden. Er entscheidet mit einfacher
Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die
Stimme des Vorsitzenden/ der Vorsitzenden.

(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das
Recht, als Zuhörer an Prüfungen teilzunehmen und
sich umfassend über die Einhaltung der Prüfungsord-
nung zu informieren.

(5)Der Prüfungsausschuss kann Entscheidungen an
den Vorsitzenden/ die Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses, dessen/ deren Stellvertreter/ Stellvertreterin
sowie das Prüfungsamt delegieren. Der Vorsitzen-
de/die Vorsitzende kann unaufschiebbare Entschei-
dungen anstelle des Prüfungsausschusses allein tref-
fen; hierüber hat er/sie den Prüfungsausschuss unver-
züglich zu informieren. Die Befugnis des Prüfungs-
ausschusses, eigene Entscheidungen zu treffen, bleibt
unberührt.

(6) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht
öffentlich. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses
unterliegen der Amtsverschwiegenheit.

§ 6 Prüfer und Prüferinnen,
Beisitzer und Beisitzerinnen

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfer oder
Prüferinnen und die Beisitzer oder Beisitzerinnen. Er
kann die Bestellung dem Vorsitzenden/ der Vorsitzen-
den übertragen.

(2) Zu Prüfern/ Prüferinnen sollen nur diejenigen Pro-
fessoren/Professorinnen und habilitierten Akademi-
schen Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen bestellt werden,
die im jeweiligen Studienabschnitt Lehrveranstaltun-
gen durchgeführt haben. Nicht habilitierte Akademi-
sche Mitarbeiter/ Mitarbeiterinnen und Lehrbeauf-
tragte können unter den gleichen Voraussetzungen im
Rahmen der Vorschriften des § 32 Abs. 3 BerlHG zu
Prüfern/Prüferinnen bestellt werden.

(3) Die Beisitzer oder Beisitzerinnen müssen sach-
kundig sein. Sachkunde ist gegeben, wenn die jeweili-
ge oder eine gleichwertige Prüfung abgelegt worden
ist.

§ 7 Beurteilung von Prüfungsleistungen

(1) Für die Beurteilung von Prüfungsleistungen sind
folgende Noten zu verwenden:

A = hervorragend (excellent) = 1,0 oder 1,3
B = sehr gut (very good) = 1,7 oder 2,0
C = gut (good) = 2,3 oder 2,7
D = befriedigend (satisfactory) = 3,0 oder 3,3
E = ausreichend (sufficient) = 3,7 oder 4,0
F = nicht ausreichend (fail) = 5,0

(2) Wird eine Prüfung von mehreren Prüfern/ Prüfe-
rinnen abgenommen, so wird für die Beurteilung der
Durchschnitt der zahlenmäßigen Einzelbeurteilungen
genommen.

§ 8 Versäumnis, Rücktritt,
Täuschung, Ordnungsverstoß

(1) Der Prüfling kann sich spätestens eine Woche vor
dem jeweiligen Prüfungstag ohne Angabe von Grün-
den von der Prüfung abmelden; eine Abmeldung von
der Wiederholungsprüfung ist nicht gestattet. Tritt ein
Prüfling nach Ablauf dieser Frist von einer Prüfung
ohne triftigen Grund zurück, so gilt die betreffende
Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (F) be-
wertet. Das Fernbleiben ohne triftigen Grund von ei-
ner Prüfung, für die eine Anmeldung erfolgte, wird
wie ein Rücktritt ohne triftigen Grund behandelt. Das-
selbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfungsleistung
nicht innerhalb einer vorgegebenen Bearbeitungszeit
erbracht wurde.

(2) Die für den Rücktritt und das Versäumnis geltend
gemachten Gründe müssen dem Prüfungsausschuss
unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft ge-
macht werden. Bei Krankheit des Prüflings ist die
Vorlage eines ärztlichen Attestes erforderlich, das die
Angaben enthält, die der Prüfungsausschuss für die
Feststellung der Prüfungsunfähigkeit benötigt. In be-
gründeten Fällen kann ein Attest eines Amtsarztes
verlangt werden. Werden die Gründe anerkannt, so
werden keine Maluspunkte gemäß § 12 vergeben.

(3) Versucht der Prüfling das Ergebnis einer Prü-
fungsleistung durch Täuschung oder Benutzung nicht
zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die be-
treffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“
(F) bewertet.

(4) Ein Prüfling, der den ordnungsgemäßen Ablauf der
Prüfung stört, kann von dem jeweiligen Prüfer oder
der jeweiligen Prüferin oder dem oder der Aufsichts-
führenden von der Prüfung ausgeschlossen werden; in
diesem Falle gilt die betreffende Prüfungsleistung als
mit „nicht ausreichend“ (F) bewertet. In schwerwie-
genden Fällen kann der Prüfungsausschuss den Prüf-
ling von weiteren Prüfungen ausschließen.

(5) Vor der Entscheidung des Prüfungsausschusses ist
dem Prüfling Gelegenheit zu geben, sich zu äußern.
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Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses
werden dem Prüfling unverzüglich schriftlich und mit
Angabe der Gründe mitgeteilt.

§ 9 Mängel im Prüfungsverfahren

Erweist sich, dass das Prüfungsverfahren mit wesent-
lichen Mängeln behaftet war, die das Prüfungsergeb-
nis beeinflusst haben können, so hat der Prüfungsaus-
schuss die erforderlichen Entscheidungen zu treffen.

II. Bachelor- oder Master-Prüfung

§ 10 Zulassung zur Bachelor-
oder Master-Prüfung

(1) Zur Bachelor- oder Master-Prüfung kann nur zu-
gelassen werden, wer

1. die nach den gesetzlichen Bestimmungen erfor-
derliche Studienberechtigung besitzt;

2. die Diplom-Vorprüfung in einem der in § 2 der
Studienordnung genannten Studiengänge an einer
wissenschaftlichen Hochschule im Geltungsbe-
reich des Grundgesetzes oder eine als gleichwer-
tig angerechnete Prüfung bestanden hat;

3. an der Freien Universität Berlin oder der Hum-
boldt-Universität zu Berlin im Studiengang Sta-
tistik eingeschrieben ist.

Weitere Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung
im Master-Studiengang Statistik ist der Abschlussgrad
„Bachelor of Science“ im Studiengang Statistik.

(2) Dem Antrag auf Zulassung sind beizufügen:

1. Nachweise über das Vorliegen der Zulassungs-
voraussetzungen in Abs. 1,

2. ein Lichtbild,
3. das Studienbuch.

(3) Der Antrag auf Zulassung zur Bachelor- oder
Master-Prüfung muss im ersten Semester des jeweili-
gen Studiengangs gestellt werden.

(4) Zu jeder Abschlussprüfung gemäß § 12 Abs. 3 und
zur Abschlussarbeit ist eine gesonderte schriftliche
Meldung abzugeben. Mit der Meldung zur Abschluss-
arbeit hat der Prüfling eine Erklärung darüber ab-
zugeben, in welchem Bereich gemäß § 9 der Studien-
ordnung und bei welchem Fachvertreter er oder sie die
Abschlussarbeit anfertigen möchte. Meldetermine und
Rücktrittsfristen werden vom Prüfungsausschuss
durch Aushang bekannt gegeben. Dabei handelt es
sich um Ausschlussfristen.

§ 11 Umfang und Art der Bachelor-
oder Master-Prüfung

(1) Die Bachelor- bzw. Masterprüfung besteht aus

1. den studienbegleitenden Fachprüfungen,
2. der Abschlussarbeit als abschließender Prüfungs-

leistung.

Zur Masterprüfung gehört außerdem eine Seminar-
leistung.

(2) Die Prüfungsleistungen nach Abs. 1 Nr. 1 erstre-
cken sich gemäß § 15 Abs. 1 und 3 auf die Pflichtver-
anstaltung, die Veranstaltungen der Bereiche 1 bis 5
von § 9 Abs. 3 der Studienordnung, die Veranstaltun-
gen des Anwendungsbereichs von § 9 Abs. 4 der Stu-
dienordnung sowie die Veranstaltungen der berufsbe-
zogenen Zusatzqualifikationen.

(3) Die Wahl des Anwendungsbereiches bedarf der
Zustimmung des Prüfungsausschusses.  Anwendungs-
bereiche sind in § 9 Abs. 4 der Studienordnung ge-
nannt.

(4) Die Anzahl der Bonuspunkte für den erfolgreichen
Abschluss einer studienbegleitenden Fachprüfung ist
für jede Lehrveranstaltung im Anhang 2 der Studien-
ordnung angegeben. Die Anzahl der Bonuspunkte für
die erfolgreiche Teilnahme an einem Seminar ist 6.
Die Anzahl der Bonuspunkte für die Abschlussarbeit
im Bachelor-Studiengang ist 14, die für die Ab-
schlussarbeit im Master-Studiengang 30.

(5) Anhang 1 dieser Prüfungsordnung enthält eine zu-
sammenfassende Übersicht über die im Bachelor- und
Masterstudiengang zu erbringenden Prüfungsleistun-
gen und die zu erwerbenden Bonuspunkte.

§ 12 Durchführung des studienbegleitenden Teils
der Bachelor- oder Masterprüfung

(1) Für jeden zur Bachelor- oder Masterprüfung zu-
gelassenen Prüfling werden beim Prüfungsausschuss
ein Prüfungs-Bonuspunktekonto und ein Maluspunk-
tekonto eingerichtet. Im Rahmen der organisatori-
schen Möglichkeiten kann der Prüfling jederzeit form-
los in den Stand seiner Konten Einblick nehmen.

(2) Aus Prüfungsleistungen im gewählten Anwen-
dungsbereich können Bonuspunkte nur erworben wer-
den, wenn

1. die Lehrveranstaltung dem Hauptstudium ange-
hört

2. die Lehrveranstaltung mindestens zwei Semes-
terwochenstunden umfasst
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3. der Prüfungsausschuss festgestellt hat, dass die
Lehrveranstaltungen durch eine benotete Prüfung
abgeschlossen werden wird oder die Erbringung
individuell zurechenbarer, benoteter Studienleis-
tungen unter Prüfungsbedingungen beinhalten
wird und

4. keine Bonuspunkte aus der gleichen Lehrveran-
staltung eines früheren Semesters oder aus einer
dafür angerechneten Studien- oder Prüfungsleis-
tung vorliegen.

(3) Zu jeder Lehrveranstaltung werden zwei studien-
begleitende Fachprüfungen angeboten. Die erste Fach-
prüfung findet nach dem Ende der Lehrveranstaltung
statt. Zur Teilnahme an ihr ist eine gesonderte schrift-
liche Meldung erforderlich; diese Meldung gilt zu-
gleich als bedingte Meldung zu der entsprechenden
Wiederholungsprüfung. Nach erfolgter Anmeldung zu
einer Fachprüfung kann sich ein Prüfling ohne Anga-
be von Gründen bis eine Woche vor Prüfungsbeginn
abmelden. Die zweite Fachprüfung (Wiederholungs-
prüfung) findet in der Regel im ersten Monat des
nächsten Semesters statt. Wer in der ersten Fachprü-
fung die Note „nicht ausreichend“ (F) erzielt hat, muss
an der Wiederholungsprüfung teilnehmen. Wer in der
ersten Fachprüfung eine Note „ausreichend“ (E) oder
besser erzielt hat, kann an der Wiederholungsprüfung
nicht teilnehmen.

(4) Versäumt ein Prüfling die erste Fachprüfung einer
Lehrveranstaltung oder tritt er/sie nach Beginn der
Prüfung von ihr zurück, kann er/sie an der zweiten
Wiederholungsprüfung ohne die Möglichkeit einer
weiteren Wiederholung teilnehmen.
Versäumt ein Prüfling, dessen erste Fachprüfung einer
Lehrveranstaltung „nicht ausreichend“ (F) benotet ist
oder als „nicht ausreichend“ (F) gilt, die Wiederho-
lungsprüfung oder tritt ein Prüfling nach Beginn der
Prüfung von der Wiederholungsprüfung zurück, bleibt
es bei der Bewertung „nicht ausreichend“ (F) und es
werden Maluspunkte vergeben.

(5) Wer in der ersten Fachprüfung oder in der Wieder-
holungsprüfung eine Note „ausreichend“ (E) oder bes-
ser erzielt hat, erhält Bonuspunkte.

(6) Ist zu einer Lehrveranstaltung die Wiederholungs-
prüfung „nicht ausreichend“ (F) benotet, werden Ma-
luspunkte vergeben. Die Zahl der Maluspunkte ent-
spricht der Zahl erwerbbarer Bonuspunkte.

(7) Hat der Prüfling Prüfungsleistungen gemäß § 4
Abs. 6 erbracht, die mit der Note "ausreichend" (E) o-
der besser beurteilt wurden, erhält er oder sie Bonus-
punkte und einen benoteten Seminarschein. Wird die
Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend“ (F) beurteilt,
erhält er oder sie Maluspunkte. Eine Wiederholung
der Prüfungsleistung in demselben Seminar ist nicht
möglich.

(8) Bonuspunkte zählen mit dem Erbringen der je-
weils geforderten Prüfungsleistungen. Maluspunkte
zählen erst mit Abschluss des jeweiligen Prüfungster-
mins der Wiederholungsprüfungen. Die Zählung der
Bonuspunkte geht der Zählung der Maluspunkte vor-
aus. Maluspunkte zählen nur dann, wenn der Prüfling
nach der Wiederholungsprüfung noch nicht die gefor-
derte Gesamtzahl Bonuspunkte gemäß § 2 Abs. 4 er-
reicht hat.

(9) Die Gesamtnote der Bachelor- oder Masterprüfung
ergibt sich aus dem mit den Bonuspunkten gewichte-
ten Mittel der zahlenmäßigen Noten der studienbe-
gleitenden Fachprüfungen, der Seminare und der Ab-
schlussarbeit. Die Berechnung erfolgt mit zwei Dezi-
malstellen. Das gewichtete Mittel wird nach den übli-
chen Rundungsregeln2 zur zahlenmäßigen Gesamtnote
gerundet.

§ 13 Abschlussarbeit

(1) Die Abschlussarbeit im Bachelor-Studiengang ist
im Rahmen eines Projektes zu erbringen. Sie soll zei-
gen, dass der Prüfling in der Lage ist, innerhalb einer
vorgegebenen Frist ein eng abgegrenztes Problem aus
seinem Fachgebiet selbständig nach wissenschaftli-
chen Methoden zu bearbeiten. Die Bearbeitungsdauer
beträgt drei Monate.

(2) Die Abschlussarbeit im Master-Studiengang soll
zeigen, dass der Prüfling in der Lage ist, innerhalb ei-
ner vorgegebenen Frist ein Problem aus seinem Fach-
gebiet selbständig nach wissenschaftlichen Methoden
zu bearbeiten. Die Bearbeitungsdauer beträgt sechs
Monate.

(3) Das Thema und die Aufgabenstellung müssen so
beschaffen sein, dass die Abschlussarbeit innerhalb
der vorgegebenen Frist abgeschlossen werden kann.
Das Thema kann einmal innerhalb der ersten sechs
Wochen zurückgegeben werden. Die Abschlussarbeit
gilt bei Rückgabe des Themas als nicht ausgegeben.
Ausnahmsweise kann der Prüfungsausschuss, im Ein-
zelfall auf begründeten Antrag des Prüflings, die Be-
arbeitungszeit der Abschlussarbeit um vier Wochen
verlängern.

(4) Ein Prüfer kann eine mündliche Präsentation/
Verteidigung als Bestandteil der Abschlussarbeit vor-
sehen.

(5) Der Zeitpunkt der Ausgabe und Abgabe der Ab-
schlussarbeit ist aktenkundig zu machen.

(6) Bei der Abgabe der Abschlussarbeit hat der Prüf-
ling schriftlich zu versichern, dass er seine Arbeit

                                                          
2 Sei x das gewichtete Mittel und i die nächstkleinere ganze Zahl,
dann ist die zahlenmäßige Gesamtnote i, falls x-i kleiner ist als 0,5,
sonst i+1.
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selbstständig verfasst und keine anderen, als die ange-
gebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate
kenntlich gemacht hat. Bei Verwendung von Inhalten
aus dem Internet sind diese zu kennzeichnen; ein Aus-
druck davon mit Datum sowie der Internet-Adresse
(URL) ist der Abschlussarbeit als Anhang beizufügen.

§ 14 Annahme, Bewertung und
Wiederholung der Abschlussarbeit

(1) Die Abschlussarbeit ist fristgemäß beim Prüfungs-
ausschuss in zweifacher Ausfertigung abzuliefern. Der
Prüfling kann eine eingereichte Arbeit nicht zurück-
ziehen. Wird die Abschlussarbeit nicht fristgemäß ab-
geliefert, gilt sie als mit „nicht ausreichend“ (F) be-
wertet.

(2) Die Abschlussarbeit ist von zwei Prüfern oder Prü-
ferinnen zu begutachten und zu bewerten. Einer der
Prüfer oder Prüferinnen soll der- oder diejenige sein,
der oder die  das Thema der Arbeit gestellt hat. Die
Bewertung ist entsprechend § 7 vorzunehmen und
schriftlich zu begründen. Die Note der Abschlussar-
beit wird aus dem arithmetischen Mittel der Einzel-
bewertungen gebildet, sofern die Differenz nicht mehr
als 2,0 beträgt. Beträgt die Differenz mehr als 2,0,
wird vom Prüfungsausschuss ein dritter Prüfer oder
eine dritte Prüferin zur Bewertung der Abschlussarbeit
bestimmt. In diesem Falle wird die Note der Ab-
schlussarbeit aus dem arithmetischen Mittel der bei-
den besseren Noten gebildet. Die Abschlussarbeit
kann jedoch nur dann als „ausreichend“ (E) oder bes-
ser bewertet werden, wenn mindestens zwei Noten
„ausreichend“ (E) oder besser sind. Das Bewertungs-
verfahren soll sechs Wochen nicht überschreiten.

(3) Ist die Abschlussarbeit erstmalig „nicht ausrei-
chend“ (F) bewertet oder gilt sie als „nicht ausrei-
chend“ (F), werden keine Maluspunkte vergeben. Der
Prüfling kann sie einmal wiederholen; eine zweite
Wiederholung ist ausgeschlossen.

§ 15 Abschluss des Studiums

(1) Die Bachelorprüfung ist bestanden, sobald der
Prüfling die studienbegleitende Fachprüfung zur Ver-
anstaltung „Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrech-
nung und Statistik“ und die Abschlussarbeit erfolg-
reich abgeschlossen und insgesamt mindestens 120
Bonuspunkte erreicht hat, von denen je mindestens 16
Bonuspunkte aus drei der fünf Bereiche 1 bis 5 und 24
aus dem Anwendungsbereich gemäß § 9 der Studien-
ordnung sowie 10 aus Veranstaltungen der berufsbe-
zogenen Zusatzqualifikationen stammen müssen.

(2) Die Bachelorprüfung ist nicht bestanden, wenn der
Prüfling 20 Maluspunkte erreicht, bevor er die gefor-
derten 120 Bonuspunkte erreicht oder überschreitet,
oder wenn er nach einem Semester nicht eine Min-
destanzahl von Bonuspunkten erreicht hat, die gleich

dem Fünfzehnfachen der um Eins verminderten Fach-
semesterzahl ist. Bei länger währender Krankheit oder
in anderen begründeten Fällen kann der Prüfungsaus-
schuss ausnahmsweise im Einzelfall auf Antrag die
Zählung der Studiensemester aussetzen, wenn und
solange der Prüfling einem ordnungsgemäßen Studi-
um nicht obliegen konnte.

(3) Die Masterprüfung ist bestanden, sobald der Prüf-
ling mindestens ein Seminar und die Abschlussarbeit
erfolgreich abgeschlossen und insgesamt mindestens
60 Bonuspunkte erreicht hat, die nicht aus studienbe-
gleitenden Fachprüfungen stammen dürfen, für die be-
reits im Bachelor-Studiengang Bonuspunkte erworben
wurden.

(4) Die Masterprüfung ist nicht bestanden, wenn der
Prüfling 20 Maluspunkte erreicht, bevor er die gefor-
derten 60 Bonuspunkte erreicht oder überschreitet, o-
der wenn er nach einem Semester nicht eine Mindest-
anzahl von Bonuspunkten erreicht hat, die gleich dem
Fünfzehnfachen der um Eins verminderten Fachse-
mesterzahl ist. Bei länger währender Krankheit oder in
anderen begründeten Fällen kann der Prüfungsaus-
schuss ausnahmsweise im Einzelfall auf Antrag die
Zählung der Studiensemester aussetzen, wenn und
solange der Prüfling einem ordnungsgemäßen Stu-
dium nicht obliegen konnte.

(5) Hat der Prüfling die Bachelor- bzw. Masterprüfung
nicht bestanden, teilt der Vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses dies unter Hinweis auf die entsprechen-
den Bestimmungen der Prüfungsordnung schriftlich
mit.

§ 16 Zeugnis

(1) Hat der Prüfling die Bachelor- bzw. Masterprüfung
bestanden, erhält er über die Ergebnisse ein Prüfungs-
zeugnis. Dieses Prüfungszeugnis enthält sämtliche
Prüfungsleistungen gemäß § 11 Abs. 1 mit den erwor-
benen Bonuspunkten und den erzielten buchstaben-
gemäßen Noten gemäß § 7 Abs. 1 und die Namen der
Prüfer sowie die buchstabengemäße Gesamtnote der
Bachelor- bzw. Masterprüfung gemäß § 12 Abs. 9.
Auf Antrag des Prüflings wird in das Prüfungszeugnis
auch die bis zum Abschluss der Bachelor- bzw. Mas-
terprüfung benötigte Fachstudiendauer aufgenommen.

(2) Das Prüfungszeugnis trägt das Datum des Tages,
an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht worden
ist. Es wird von dem oder der Vorsitzenden der Ge-
meinsamen Kommission Statistik und von dem oder
der Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unter-
zeichnet.

§ 17 Abschlussurkunde

(1) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird dem Prüfling
eine Abschlussurkunde mit dem Datum des Zeugnis-
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ses ausgehändigt. Darin wird die Verleihung des Ab-
schlussgrades gemäß § 3 beurkundet.

(2) Die Abschlussurkunde wird mit den Siegeln der
Freien Universität Berlin und der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin versehen und von dem oder der Vorsit-
zenden der Gemeinsamen Kommission Statistik und
dem oder der Vorsitzenden des Prüfungsausschusses
unterzeichnet.

III. Schlussbestimmungen

§ 18 Ungültigkeit der Bachelor-
oder Masterprüfung,

Aberkennung des Abschlussgrades

(1) Hat der Prüfling bei einer Prüfung getäuscht und
wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des
Zeugnisses bekannt, kann der Prüfungsausschuss
nachträglich die Noten für diejenigen Prüfungsleis-
tungen, bei deren Erbringung der Prüfling getäuscht
hat, entsprechend berichtigen und die Prüfung ganz o-
der teilweise für nicht bestanden erklären.

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu
einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass der Prüfling
hierüber täuschen wollte und wird diese Tatsache erst
nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, wird
dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt.
Hat der Prüfling die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht
erwirkt, entscheidet der Prüfungsausschuss unter Be-
achtung des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das
Land Berlin über die Rechtsfolgen.

(3) Vor einer Entscheidung ist dem oder der Betroffe-
nen Gelegenheit zur Äußerung zu geben.

(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen
und gegebenenfalls ein neues zu erteilen. Eine Ent-
scheidung nach Abs. 1 und Abs. 2 Satz 2 ist nach ei-
ner Frist von fünf Jahren nach Ausstellung des Prü-
fungszeugnisses ausgeschlossen.

(5) Ist die Prüfung insgesamt für nicht bestanden er-
klärt worden, ist der Abschlussgrad abzuerkennen und
die Abschlussurkunde einzuziehen.

§ 19 Einsicht in die Prüfungsakten

(1) Jedem Studierenden wird auf schriftlichen Antrag
Einsicht in die ihn betreffenden Prüfungsakten ge-
währt.

(2) Der Antrag ist bei dem oder der Vorsitzenden des
Prüfungsausschusses zu stellen. Der oder die Vorsit-
zende des Prüfungsausschusses bestimmt Ort und Zeit
der Einsichtnahme. Die Anfertigung von Abschriften
und Fotokopien ist nicht zulässig.

§ 20 Inkrafttreten
(1) Diese Prüfungsordnung tritt an dem Tage in Kraft,
der dem späteren der beiden Tage der Veröffentli-
chung in den Mitteilungen der Freien Universität Ber-
lin und im Amtlichen Mitteilungsblatt der Humboldt-
Universität zu Berlin folgt.

(2) Studierende, die vor dem Inkrafttreten dieser Ord-
nung in diesem Fach an der Freien Universität Berlin
oder der Humboldt-Universität zu Berlin immatriku-
liert waren, legen ihre Prüfungen nach dieser oder der
Prüfungsordnung von 1999 (Amtsblatt 29/99 der Frei-
en Universität) ab. Die Wahl ist bei der nächstmögli-
chen Meldung zur Prüfung anzugeben, aktenkundig zu
machen und nicht revidierbar.
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Anhang 1

Übersicht über die zu erbringenden Leistungen

Bachelor-Studiengang Bonuspunkte

Pflichtveranstaltung

"Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik"

Wahlpflichtveranstaltungen

Wahl von 3 Bereichen aus den Bereichen 1-5 von § 9 (3) der Studienordnung
1. gewählter Bereich
2. gewählter Bereich
3. gewählter Bereich

Anwendungsbereich, § 9 (4) Studienordnung

Wahlveranstaltungen

Freie Wahl von Veranstaltungen aus den Bereichen 1-5

Berufsbezogene Zusatzqualifikation

Abschlussarbeit

12

16
16
16
24

12

10

14
Gesamt 120

Master-Studiengang Bonuspunkte

Wahlveranstaltungen

Freie Wahl von Veranstaltungen aus den Bereichen 1-5 von § 9 (3) der Studienordnung,
sofern für diese nicht bereits im Bachelor-Studiengang Bonuspunkte erworben wurden

Seminar

Abschlussarbeit

24

6

30
Gesamt 60


	Prüfungsordnung
	I. Allgemeiner Teil
	§ 1 Geltungsbereich
	§ 2 Zweck der Prüfung, Studienabschnitte
	§ 3 Abschlussgrade
	§ 4 Prüfungen und Studiendauer
	§ 5 Prüfungsausschuss
	§ 6 Prüfer und Prüferinnen, Beisitzer und Beisitzerinnen
	§ 7 Beurteilung von Prüfungsleistungen
	§ 8 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß
	§ 9 Mängel im Prüfungsverfahren

	II. Bachelor- oder Master-Prüfung
	§ 10 Zulassung zur Bachelor oder Master-Prüfung
	§ 11 Umfang und Art der Bacheloroder Master-Prüfung
	3. das Studienbuch. § 12 Durchführung des studienbegleitenden Teils der Bachelor- oder Masterprüfung
	§ 13 Abschlussarbeit
	§ 14 Annahme, Bewertung und Wiederholung der Abschlussarbeit
	§ 15 Abschluss des Studiums
	§ 16 Zeugnis
	§ 17 Abschlussurkunde

	III. Schlussbestimmungen
	§ 18 Ungültigkeit der Bachelor- oder Masterprüfung, Aberkennung des Abschlussgrades
	§ 19 Einsicht in die Prüfungsakten
	§ 20 Inkrafttreten


	Anhang 1 Übersicht über die zu erbringenden Leistungen

